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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1765/92 DES RATES

vom 30. Juni 1992

zur Einführung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kultur­
pflanzen

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 42 und 43 ,

auf Vorschlag der Kommission ('),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus­
schusses (J),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Aufgabe der gemeinsamen Agrarpolitik ist es , die in Arti­
kel 39 des Vertrages aufgeführten Ziele unter Berück­
sichtigung der Marktlage zu verwirklichen.

Zur Gewährleistung eines besseren Marktgleichgewichts
muß eine neue Stützungsregelung geschaffen werden .
Dieses Ziel wird am besten dadurch erreicht, daß die ge­
meinschaftlichen Preise bestimmter landwirtschaftlicher
Kulturpflanzen an die Weltmarktpreise angeglichen und
die durch die Senkung der institutionellen Preise entste­
henden Einkommenseinbußen durch eine Ausgleichszah­
lung an die Erzeuger ausgeglichen werden, die solche
Erzeugnisse zur Ernte anbauen . Als beihilfefähige Flä­
chen sollten daher nur solche Flächen angesehen werden ,
die mit landwirtschaftlichen Kulturpflanzen bestellt wa­
ren oder die im Rahmen einer öffentlichen Beihilferege­
lung stillgelegt wurden. Die Anwendung dieses Grund­
satzes auf der Ebene des jeweiligen Erzeugers würde zu
je nach Mitgliedstaat unterschiedlichen Problemen füh­
ren . Die Mitgliedstaaten sollten daher je nach den beson­
deren Umständen die Möglichkeit haben, zwischen bis­
herigen individuellen und regionalen Anbauangaben zu
wählen .

Die neue Stützungsregelung soll ab dem Wirtschaftsjahr
1993/94 gelten .

Die Ausgleichszahlungen sollen für bestehende Betriebe
eingeführt werden, wobei die Inanspruchnahme der Stüt­
zungsregelung freiwillig sein soll .

Diese Ausgleichszahlungen sollen den spezifischen struk­
turellen Ertragsfaktoren Rechnung tragen ; die Erstellung
eines Regionalisierungsplans anhand objektiver Kriterien

soll den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. In den Re­
gionalisierungsplänen soll ein einheitlicher Getreide­
Durchschnittsertrag festgesetzt werden. Diese Pläne
müssen mit den über einen bestimmten Zeitraum in den
einzelnen Regionen erzielten Durchschnittserträgen im
Einklang stehen . Für die Prüfung dieser Pläne auf Ge­
meinschaftsebene ist ein besonderes Verfahren vorzuse­
hen.

Der Ertrag von Mais unterscheidet sich von den Erträ­
gen anderer Getreidearten und rechtfertigt daher eine
getrennte Behandlung.

Zur Berechnung der Getreideausgleichszahlung ist ein
Grundbetrag je Tonne mit dem für die betreffende Re­
gion festgesetzten Getreide-Durchschnittsertrag zu mul­
tiplizieren.

Die gegenwärtige Politik, die auf die Schaffung besonde­
rer Anreize für den Hartweizenanbau insbesondere au­
ßerhalb der traditionellen Anbaugebiete verzichtet, soll
fortgesetzt werden. Auf die Getreideausgleichszahlung
sollen die Hartweizenerzeuger in den entsprechend defi­
nierten traditionellen Anbaugebieten jedoch einen Zu­
schlag erhalten . Dieser Zuschlag soll die Hartweizener­
zeuger dieser Gebiete für die Einkommenseinbußen auf­
grund der Angleichung an den Preis für andere Getrei­
dearten entschädigen .

Für die Berechnung der Ausgleichszahlung für Ölsaaten
sind ein voraussichtlicher Refererizpreis , ein gemein­
schaftlicher Referenzbetrag, die Berechnungsmethode
und geeignete Berichtigungsmaßnahmen festzulegen.

Zur Berücksichtigung der besonderen Lage in Spanien
und Portugal müssen Regelungen erlassen werden ; dazu
gehören die in der Beitrittsakte von 1985 vorgesehenen
unterschiedlichen Integrationsstufen .

Zur Vereinfachung von Verwaltung und Kontrolle soll
die Ausgleichszahlung im Rahmen einer „allgemeinen
Regelung" für alle Erzeuger sowie einer „vereinfachten
Regelung" für Kleinerzeuger gewährt werden.

Erzeuger, deren Anbaufläche einem jährlichen Ernteauf­
kommen von höchstens 92 Tonnen Getreide entspricht,
sollen als Kleinerzeuger gelten . Die Definition des Klein­
erzeugers soll auch dem in den Regionalisierungsplänen
für die Beihilfe festgelegten regionalen Getreidedurch­
schnittsertrag Rechnung tragen .

Nach der „allgemeinen Regelung" sollen nur die Erzeu­
ger einen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung haben ,
die einen zuvor festgesetzten Prozentsatz ihrer ackerfä­

(') ABl . Nr. C 303 vom 22 . 11 . 1991 , S. 1 .
O ABl . Nr. C 125 vom 18 . 5 . 1992 .
0) ABl . Nr. C 98 vom 21 . 4 . 1992 , S. 15 .
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Die neue Stützungsregelung soll nicht vor dem Wirt­
schaftsjahr 1995/96 vollständig eingeführt werden . Für
den Übergangszeitraum sowie für die endgültige Gel­
tungsdauer sollen die geltenden Gemeinschaftsvorschrif­
ten für die betreffenden Erzeugnisse angepaßt werden.
Für diese Anpassungen sollen getrennte Verordnungen
erlassen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

higen Fläche stillgelegt haben. Die Stillegung soll in der
Regel rotierend erfolgen. Die nicht in Rotation erfol­
gende Stillegung sollte gestattet werden, jedoch zu einem
höheren Stillegungsprozentsatz ; dieser sollte auf der
Grundlage einer wissenschaftlichen Studie über die Aus­
wirkung der jeweiligen Produktionsverringerung bei ro­
tierender und nicht-rotierender Stillegung bestimmt wer­
den.

Um ein Mindestmaß an Umweltschutz zu verwirklichen,
sollten die stillgelegten Flächen gepflegt werden müssen.
Die zeitweilige stillgelegte Fläche kann auch für Nicht­
nahrungsmittelzwecke genutzt werden, sofern eine effi­
ziente Kontrolle gewährleistet ist.

Die Stillegungsquote soll zunächst auf 15 % der Fläche
eines Betriebs festgesetzt werden, für die Beihilfeanträge
gestellt werden. Diese Quote soll an die Produktions­
und Marktentwicklungen angepaßt werden.

Für die Stillegung soll ein angemessener Ausgleich ge­
währt werden. Der Ausgleich soll der hektarbezogenen
endgültigen Getreide-Ausgleichszahlung entsprechen, die
auf regionaler Grundlage berechnet wird.

Die „vereinfachte Regelung" für Kleinerzeuger verzich­
tet auf die Stillegungsauflage und sieht vor, daß die Ge­
treide-Ausgleichszahlung für alle Flächen ungeachtet der
tatsächlich angebauten Frucht gewährt wird . Erzeuger,
die diese Regelung in Anspruch nehmen, müssen sich je­
doch bestimmten Kontrollverfahren unterziehen.

Die Ausgleichszahlungen sollen alljährlich für eine be­
stimmte Fläche gewährt werden. Eine zuvor nicht be­
baute Fläche soll nicht beihilfefähig sein , sofern es sich
dabei nicht um eine Fläche handelt, die im Rahmen gel­
tender freiwilliger Stillegungsregelungen bereits in den
Vorjahren stillgelegt wurde .

Die Bedingungen für die Beantragung der Ausgleichs­
zahlung müssen festgelegt werden ; ebenso ist zu regeln,
zu welchem Zeitpunkt die Zahlung an die Erzeuger zu
leisten ist.

Es bedarf einer Qualitätspolitik für Rapssamen.

Die Ausgaben der Mitgliedstaaten aufgrund der Ver­
pflichtungen aus der Anwendung dieser Verordnung
werden von der Gemeinschaft gemäß den Artikeln 2 und
3 der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates vom
21 . April 1970 über die Finanzierung der gemeinsamen
Agrarpolitik ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2048/88 (2), übernommen .

Es müssen Übergangsmaßnahmen vorgesehen werden,
und die Kommission sollte ermächtigt werden, gegebe­
nenfalls ergänzende Übergangsmaßnahmen zu treffen .

Artikel 1

( 1 ) Mit dieser Verordnung wird eine Ausgleichszah­
lungsregelung für Erzeuger landwirtschaftlicher Kultur­
pflanzen eingeführt.

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung

— beginnt das Wirtschaftsjahr am 1 . Juli und endet am
30 . Juni des folgenden Jahres ;

— sind „landwirtschaftliche Kulturpflanzen" die in An­
hang I aufgeführten Arten .

TITEL I

Ausgleichszahlung

Artikel 2

( 1 ) Die Erzeuger landwirtschaftlicher Kulturpflanzen
der Gemeinschaft können eine Ausgleichszahlung unter
den Bedingungen dieses Titels beantragen.

(2) Die Ausgleichszahlung wird flächenbezogen nach
Hektaren gewährt und ist regional gestaffelt.

Die Ausgleichszahlung wird für die Fläche gewährt, die
mit landwirtschaftlichen Kulturpflanzen bebaut ist oder
die nach Artikel 7 dieser Verordnung stillgelegt wurde
und die eine regionale Grundfläche nicht übersteigt . Die
regionale Grundfläche wird als die durchschnittliche
Hektarfläche einer Region ermittelt, die 1989, 1990 und
1991 mit landwirtschaftlichen Kulturpflanzen bebaut
wurde und gegebenenfalls diejenige, die im Rahmen
einer öffentlichen Beihilferegelung stillgelegt wurde . Als
eine Region in diesem Sinne gilt nach Wahl des betref­
fenden Mitgliedstaats ein Mitgliedstaat oder eine Region
innerhalb eines Mitgliedstaats .

Eine Fläche, für die keine Beihilfe nach dieser Verord­
nung beantragt wird, die aber zur Begründung eines Bei­
hilfeantrags nach der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 (J)
herangezogen wird, wird für den betreffenden Zeitraum
von der regionalen Grundfläche in Abzug gebracht.

O ABl. Nr. L 94 vom 28 . 4 . 1970, S. 13 .
O ABl. Nr. L 185 vom 15 . 7 . 1988 , S. 1 . O ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6. 1968 .
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angemessen und objektiv sein und die notwendige Flexi­
bilität für die Ausweisung unterscheidbarer homogener
Erzeugungsregionen einer bestimmten Mindestgröße bie­
ten ; sie müssen spezifischen strukturellen Ertragsfaktoren
wie etwa der Bodenfruchtbarkeit Rechnung tragen, wo­
bei gegebenenfalls eine angemessene Unterscheidung
zwischen bewässerten und nicht bewässerten Flächen
vorzunehmen ist. Diese Regionen dürfen sich nicht mit
den Begrenzungen der regionalen Grundflächen nach
Artikel 2 Absatz 2 überschneiden.

In ihren Regionalisierungsplänen können die Mitglied­
staaten einen anderen Hektarertrag für Mais im Verhält­
nis zu den übrigen Getreidearten anwenden. In diesem
Fall müssen innerhalb der regionalen oder individuellen
Grundflächen im Sinne von Artikel 2 Absätze 2 und 3
Grundflächen für Mais einerseits und andere landwirt­
schaftliche Kulturpflanzen andererseits getrennt be­
stimmt werden .

(2) Der Mitgliedstaat teilt für jede Erzeugungsregion
die im Fünfjahreszeitraum 1986/87 bis 1990/91 mit Ge­
treide, Ölsaaten und Eiweißpflanzen bestellten Flächen
und die entsprechenden Erträge mit. Für jede Region
wird ein durchschnittlicher Getreideertrag und wenn
möglich getrennt davon ein Ölsaatenertrag berechnet,
wobei das Jahr mit dem höchsten und das Jahr mit dem
niedrigsten Ertrag unberücksichtigt bleiben .

Dieser Verpflichtung kann jedoch im Fall portugiesi­
schen Getreides dadurch nachgekommen werden, indem
das Datenmaterial aus der Anwendung der Verordnung
(EWG) Nr. 3653/90 des Rates vom 11 . Dezember 1990
zur Festlegung von Übergangsvorschriften zu den ge­
meinsamen Marktorganisationen für Getreide und für
Reis in Portugal (2) verwendet wird und, im Fall der fünf
neuen deutschen Bundesländer, durch Übernahme des in
den übrigen Bundesländern ermittelten durchschnitt­
lichen Ernteertrags .

Mitgliedstaaten, die Mais getrennt von anderen Getrei­
dearten auflisten, nehmen bei der Angabe des durch­
schnittlichen Getreideertrags, der unverändert bleibt, fer­
ner eine Trennung nach Mais einerseits und Getreide mit
Ausnahme von Mais andererseits vor.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
ihre Regionalisierungspläne nebst allen zweckdienlichen
Angaben bis spätestens 1 . August 1992 . Dieser Verpflich­
tung können sie dadurch nachkommen, indem sie auf
ihre Regionalisierungspläne verweisen, die sie der Kom­
mission gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3766/91 des
Rates vom 12. Dezember 1991 zur Einführung einer
Stützungsregelung für die Erzeuger von Sojabohnen,
Raps- und Rübsensamen und Sonnenblumenkernen (J)
übermittelt haben.

(3) Anstelle eines Systems der regionalen Grundfläche
kann ein Mitgliedstaat für sein gesamtes Gebiet ein Sy­
stem der individuellen Grundfläche anwenden. Die
Grundfläche eines Betriebs wird als die durchschnittliche
Hektarfläche ermittelt, die 1989, 1990 und 1991 mit
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen bestanden war oder
im Rahmen einer öffentlichen Beihilferegelung stillgelegt
wurde. Ändert jedoch der Erzeuger die Verwendung sei­
ner Flächen, so wird seine Grundfläche auf Antrag ver­
ringert.

Bei der Ermittlung der individuellen Grundfläche werden
die Flächen, die für die Zwecke der Verordnung (EWG)
Nr. 805/68 herangezogen werden, nicht berücksichtigt.

(4) Bei zunächst erfolgter Wahl der Regelung nach
Absatz 2 ist die spätere Inanspruchnahme der Regelung
nach Absatz 3 zulässig.

(5) Die Ausgleichszahlung wird gewährt nach Maß­
gabe

a) einer „allgemeinen Regelung" für alle Erzeuger ;

b) einer „vereinfachten Regelung" für Kleinerzeuger.

Erzeuger, die die Ausgleichszahlung nach der allgemei­
nen Regelung beantragen, müssen einen Teil ihrer Fläche
stillegen und erhalten dafür eine Ausgleichszahlung.

(6) Übersteigt im Fall einer regionalen Grundfläche
die Summe der individuellen Flächen, für die nach der
Regelung betreffend die Erzeuger landwirtschaftlicher
Kulturpflanzen einschließlich der Stillegung nach dieser
Regelung und nach der Stillegungsregelung der Verord­
nung (EWG) Nr. 2328 /91 des Rates vom 15 . Juli 1991
zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstruktur (') ein
Beihilfeantrag gestellt wird, die regionale Grundfläche,
so gilt in der betreffenden Region folgendes :

— in demselben Wirtschaftsjahr wird die beihilfefähige
Fläche je Landwirt für alle nach diesem Titel gewähr­
ten Beihilfen anteilsmäßig verringert ;

— in dem darauffolgenden Wirtschaftsjahr müssen die
Erzeuger nach der allgemeinen Regelung eine beson­
dere Stillegung ohne Ausgleich vornehmen. Der Pro­
zentsatz der besonderen Stillegung entspricht dem
Prozentsatz , um den die regionale Grundfläche über­
schritten wurde. Hierbei handelt es sich um eine er­
gänzende Maßnahme zu der Stillegungsregelung
nach Artikel 7 .

Artikel 3

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat erstellt einen Regionalisie­
rungsplan mit den Kriterien zur Ausweisung der einzel­
nen Erzeugungsregionen. Die Kriterien hierfür müssen

O ABl. Nr. L 362 vom 27 . 12 . 1990, S. 28 .
(J) ABl. Nr. L 356 vom 24 . 12 . 1991 , S. 17 .C) ABl. Nr. L 218 vom 6 . 8 . 1991 , S. 1 .
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aussichtlichen regionalen Referenzbetrag für Ölsaaten
fest ; bei dessen Ermittlung wird der Vergleich zwi­
schen entweder dem Getreideertrag in der betreffen­
den Region und dem durchschnittlichen Getreideer­
trag der Gemeinschaft (4,6 t/ha) oder dem Ölsaaten­
ertrag in dieser Region und dem durchschnittlichen
ölsaatenertrag der Gemeinschaft (2,36 t/ha) berück­
sichtigt. Jeder Mitgliedstaat bestimmt für jede Region
anhand geeigneter objektiver Kriterien, welche For­
mel zugrunde gelegt werden soll ; bei der Ausübung
dieser Wahlmöglichkeit darf der Mitgliedstaat nicht
zu einem Gesamtergebnis gelangen, das höher als bei
der ausschließlichen Zugrundelegung entweder des
Getreideertrags oder des Olsaatenertrags wäre.

d) Die Kommission berechnet alljährlich vor dem 30. Ja­
nuar eines jeden Wirtschaftsjahres nach dem Verfah­
ren des Artikels 38 der Verordnung Nr.
136/66/EWG des Rates vom 21 . September 1966
über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorgani­
sätion für Fette (') den endgültigen regionalen Refe­
renzbetrag auf der Grundlage des festgestellten Refe­
renzpreises für Ölsaaten . Bei dieser Berechnung wird
der voraussichtliche Referenzpreis durch den festge­
stellten Referenzpreis ersetzt ; Preisabweichungen bis
zu 8 % des voraussichtlichen Referenzpreises bleiben
unberücksichtigt.

(2) Für Spanien und Portugal wird als Ausgangspunkt
für die Regionalisierung in diesen beiden Mitgliedstaaten
ein auf einzelstaatlicher Ebene geltender voraussichtli­
cher Referenzbetrag für die Erzeuger von Sonnenblu­
menkernen festgesetzt . Der Betrag für Portugal wird auf
272 ECU/ha festgesetzt. Der Betrag für Spanien wird
festgesetzt auf 295 ECU/ha im Wirtschaftsjahr 1993/94
und auf 311 ECU/ha für das Wirtschaftsjahr 1994/95 .

Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 1994/95 wird der
Ausgleichsbetrag für nichtgewerbliche Erzeuger von
Sonnenblumenkernen in Spanien und Portugal von der
Kommission in einer Weise festgesetzt, daß jegliche Ver­
zerrung, die sich aus Übergangsbestimmungen für Er­
zeuger von Sonnenblumenkernen in diesen Mitgliedstaa­
ten ergeben könnte, vermieden wird.

(3) Die vorstehend genannten Beträge werden von der
Kommission im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf­
ten veröffentlicht. Die Veröffentlichung beinhaltet auch
eine kurze Erläuterung der Berechnungen.

Artikel 6

Ab dem Wirtschaftsjahr 1993/94 beträgt die hektarbezo­
gene Ausgleichszahlung für Eiweißpflanzen 65 ECU;
dieser Betrag wird mit dem jeweiligen regionalen Getrei­
deertrag — mit Ausnahme von Maiserträgen in Regio­
nen mit Anwendung getrennter Maiserträge — multipli­
ziert.

(4) Die Kommission prüft die von den Mitgliedstaaten
übermittelten Regionalisierungspläne und stellt sicher,
daß sie auf geeigneten, objektiven Kriterien basieren und
mit den vorliegenden Erfahrungswerten übereinstimmen .
Pläne, die mit den vorgenannten Kriterien und insbeson­
dere mit dem Durchschnittsertrag des Mitgliedstaats
nicht in Einklang stehen, werden von der Kommission
beanstandet. Die beanstandeten Pläne sind von dem be­
treffenden Mitgliedstaat im Benehmen mit der Kommis­
sion zu ändern.

(5) Die Regionalisierungspläne können von dem be­
treffenden Mitgliedstaat auf Verlangen der Kommission
oder auf Initiative dieses Mitgliedstaats selbst nach dem
Verfahren der Absätze 1 bis 4 geändert werden.

Artikel 4

( 1 ) Zur Berechnung der Getreideausgleichszahlung
wird der Grundbetrag je Tonne mit dem durchschnitt­
lichen Getreideertrag entsprechend dem Regionalisie­
rungsplan für die betreffende Region multipliziert . Bei
einer gesonderen Auflistung von Mais müssen die jewei­
ligen Durchschnittserträge von Mais und den anderen
Getreidearten verwendet werden.

(2) Der Grundbetrag je Tonne wird festgesetzt auf

— 25 ECU für das Wirtschaftsjahr 1993/94 ;

— 35 ECU für das Wirtschaftsjahr 1994/95 ;

— 45 ECU ab dem Wirtschaftsjahr 1995/96 .

(3) Für mit Hartweizen bestellte Flächen in den in
Anhang II aufgeführten traditionellen Anbaugebieten
wird auf die Ausgleichszahlung ein Zuschlag gewährt,
der sich auf die 1988 /89, 1989/90, 1990/91 oder
1991 /92 mit Hartweizen bestellte Hektarfläche, für die
ein Anspruch auf Hartweizenbeihilfe bestand , be­
schränkt. Der Erzeuger kann wählen, welches Wirt­
schaftsjahr als Bemessungsgrundlage herangezogen wird .

Der Zuschlag wird ab dem Wirtschaftsjahr 1993/94 auf
297 ECU je Hektar festgesetzt.

Artikel 5

( 1 ) Die Ausgleichszahlung je Hektar wird für Ölsaa­
ten wie folgt berechnet :

a) Es wird ein voraussichtlicher Referenzpreis für Ölsaa­
ten in Höhe von 163 ECU/t festgesetzt.

b) Es wird ein gemeinschaftlicher Referenzbetrag für
Ölsaaten in Höhe von 359 ECU/ha ab dem Wirt­
schaftsjahr 1993/94 festgesetzt .

c) Für jede Erzeugungsregion, die im Regionalisierungs­
plan ausgewiesen ist, setzt die Kommission einen vor­ (') ABl . Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66.
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Artikel 7

( 1 ) Jeder Erzeuger, der nach der allgemeinen Rege­
lung Ausgleichszahlungen beantragt, muß eine Stillegung
wie folgt vornehmen :

— im Fall der regionalen Grundfläche als Anteil seiner
mit den betreffenden landwirtschaftlichen Kultur­
pflanzen bebauten Fläche, die gemäß dieser Verord­
nung stillgelegt wird und für die eine Ausgleichszah­
lung beantragt wird ;

— im Fall einer individuellen Grundfläche als prozen­
tuale Verringerung seiner betreffenden Grundfläche.

Ab der Aussaat für das Wirtschaftsjahr 1993/94 gilt eine
Stillegungsquote von 15 % . Die stillgelegte Fläche unter­
liegt der Rotation . Die nicht-rotierende Stillegung ist je­
doch zulässig, wenn eine höhere Stillegungsquote ange­
wendet wird. Diese Stillegungsquote wird vor dem
31 . Juli 1993 vom Rat auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit beschlossen und kann in den
einzelnen Regionen der Gemeinschaft unterschiedlich
sein.

(2) Flächen, die gemäß Artikel 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 2328 /91 in einem Betrieb stillgelegt wurden,
können auf die Stillegungsverpflichtung gemäß Absatz 1
nicht angerechnet werden.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Umwelt­
schutzmaßnahmen, die den Besonderheiten der stillge­
legten Flächen Rechnung tragen müssen .

(4) Die stillgelegten Flächen können für die Erzeu­
gung von Rohstoffen genutzt werden, die in der Ge­
meinschaft zu nicht in erster Linie für Lebensmittel - oder
Futtermittelzwecke bestimmte Erzeugnisse verarbeitet
werden, sofern eine wirksame Kontrolle gewährleistet ist.

(5) Der Stillegungsausgleich wird in Höhe der Aus­
gleichszahlung festgesetzt, die ab dem Wirtschaftsjahr
1995/96 für dieselben Flächen bei Anbau von Getreide
gewährt würde . Dieser Stillegungsausgleich wird für die
Hektaranzahl gezahlt, die für die Erfüllung der Ver­
pflichtung nach Absatz 1 erforderlich ist . Im Fall Portu­
gals trägt der Stillegungsausgleich der Beihilferegelung
nach der Verordnung (EWG) Nr. 3653/90 Rechnung.

(6) Führen einzelstaatliche Umweltvorschriften dazu,
daß ein Landwirt bei der Stillegung von mit landwirt­
schaftlichen Kulturpflanzen bebauten Flächen seines Be­
triebs seinen Viehbestand verringern muß, so kann dieser
Landwirt seine Stillegungsverpflichtung auf einen ande­
ren Landwirt in demselben Mitgliedstaat übertragen.
Sein Anspruch auf Ausgleichszahlung hängt davon ab,
daß der Landwirt, auf den diese Verpflichtung übertra­
gen wurde, diese vollständig erfüllt . Erfolgt die Übertra­
gung auf eine andere Ertragsregion, so wird die stillzule­
gende Fläche entsprechend angepaßt. Diese übertragenen
Verpflichtungen unterliegen den allgemeinen Regelungen

über die nicht-rotierende Stillegung, es sei denn, der Be­
trieb, der die Verpflichtung übernimmt, erbringt eine
Stillegung nach dem Rotationsprinzip . Der Mitgliedstaat
kann vorschreiben, daß derartige Übertragungen inner­
halb derselben Region im Sinne des Artikels 2 Absatz 2
vorgenommen werden.

Artikel 8

( 1 ) Kleinerzeuger landwirtschaftlicher Kulturpflanzen
können eine Ausgleichszahlung nach der vereinfachten
Regelung beantragen.

(2) Kleinerzeuger sind Erzeuger, die einen Antrag auf
Ausgleichszahlung für eine Fläche stellen, die höchstens
der für die Erzeugung von 92 Tonnen Getreide benötig­
ten Fläche bei Zugrundelegung des für ihre Region fest­
gesetzten Getreidedurchschnittsertrags entspricht oder in
Mitgliedstaaten, die ein System individueller Grundflä­
chen anwenden, deren individuelle Grundfläche nicht
größer als jene Fläche ist .

(3) Bei der vereinfachten Regelung

— wird auf eine Stillegungsregelung verzichtet ;

— wird die Ausgleichszahlung in Höhe der für Getreide
geltenden Ausgleichszahlungen für sämtliche mit
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen bebauten Flä­
chen gewährt.

Artikel 9

Anträge auf Ausgleichszahlungen einschließlich der Stil­
legung können nicht für Flächen gestellt werden, die am
31 . Dezember 1991 als Dauerweiden, Dauerkulturen
oder Wälder genutzt wurden oder die nichtlandwirt­
schaftlichen Zwecken dienten .

Artikel 10

( 1 ) Die Ausgleichszahlungen für Getreide und Ei­
weißpflanzen sowie der Stillegungsausgleich werden zwi­
schen dem unmittelbar auf die Ernte folgenden 16 . Ok­
tober und dem 31 . Dezember ausgezahlt.

(2) Anspruchsberechtigt sind Erzeuger, die bis späte­
stens an dem der Ernte vorausgehenden 15 . Mai

— die Aussaat vorgenommen haben ;

— einen Antrag gestellt haben.

(3) Dem Antrag sind Angaben beizufügen, mit denen
die eingesäten Flächen ermittelt werden können. Die mit
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen bebauten Flächen
und die nach dieser Verordnung stillgelegten Flächen
sind getrennt auszuweisen.
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(4) Die Kommission kann nach dem Verfahren des
Artikels 23 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 (') be­
stimmte Sorten Hartweizen von dem Zuschlag nach Ar­
tikel 4 Absatz 3 ausschließen.

(5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um die Antragsteller darauf hinzuweisen,
daß den geltenden Umweltschutzauflagen nachgekom­
men werden muß.

Artikel 12

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Titel wer­
den nach dem Verfahren des Artikels 38 der Verordnung
Nr. 136/66/EWG, des Artikels 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 1117/78 (2) bzw. des Artikels 23 der Verord­
nung (EWG) Nr. 1766/92 erlassen ; dabei handelt es sich
insbesondere um

— die Vorschriften über die Festsetzung und Verwal­
tung der regionalen Grundflächen sowie die Vor­
schriften zur Anwendung von Artikel 2 Absatz 4 ;

— die Vorschriften über die Erstellung von Regionali­
sierungsplänen für die Erzeugung, einschließlich der
Festlegung der Mindestgröße einer Region ;

— die Vorschriften über die Berechnung der Höhe der
Beträge und über die Zahlung der Ausgleichsbeihilfe ;

— die Vorschriften über die Mindestanbaufläche ; dabei
ist den Kontrollerfordernissen und der angestrebten
Effizienz der Regelung Rechnung zu tragen ;

— die Vorschriften über die AnspruchsvorausSetzungen
für den Hartweizenzuschlag ;

— die Kontrollvorschriften ; unbeschadet spezifischer
Vorschriften für eine integrierte Verwaltungs- und
Kontrollregelung betreffen diese Vorschriften den
Einsatz der Fernerkundung und/oder eine Plausibili­
tätskontrolle auf der Grundlage verbindlicher amt­
licher Unterlagen, die den innerstaatlichen Behörden
bereits vorliegen ;

— die Vorschriften, nach denen die in Artikel 10
Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 3 genannten Zeit­
punkte für bestimmte Gebiete verschoben werden
können, in denen die außergewöhnlichen Witte­
rungsverhältnisse die Anwendung zu den normalen
Zeitpunkten nicht gestatten ;

— die Vorschriften über die besonderen und normalen
Stillegungsauflagen ; diese Vorschriften sollen insbe­
sondere den Begriff der Rotation, die jährliche Min­
deststillegungsdauer sowie die Umweltschutzmaßnah­
men festlegen und bestimmen, in welchen Regionen
diese Maßnahmen witterungsbedingt durch andere,
geeignetere Maßnahmen ersetzt werden können ;

— die Vorschriften über die Bedingungen für Artikel 7
Absatz 4 und Artikel 9 ;

— die Vorschriften über spezifische administrative Maß­
nahmen zur besseren Überwachung der vereinfachten
Regelung ;

Artikel 11

( 1 ) Der Zugang zu der Ausgleichszahlung für Erzeu­
ger von Raps- und Rübsensamen ist beschränkt auf die
Erzeuger, die Saatgut einer bewilligten Qualität und
Sorte verwenden . Die Kommission legt nach dem Ver­
fahren des Artikels 38 der Verordnung Nr.
136/66/EWG fest, welche Raps- und Rübsensamen An­
spruch auf Stützung haben.

(2) Erzeuger, die eine ölsaatenausgleichszahlung be­
antragen, sind zu einer Vorschußzahlung berechtigt, die
50 o/o des voraussichtlichen regionalen Referenzbetrages
nicht übersteigt. Die Mitgliedstaaten führen die notwen­
digen Kontrollen durch, um zu gewährleisten, daß ein
Anspruch auf Vorschuß besteht. Sobald festgestellt ist,
daß ein Anspruch auf die Zahlung besteht, wird der Vor­
schuß gezahlt.

(3) Um den Anspruch auf Vorschußzahlung zu erhal­
ten, muß der Erzeuger zu dem Termin, der für die be­
treffende Region festgelegt ist, die Saat ausgesät und bei
der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats einen detaillier­
ten Anbauplan für diesen Betrieb mit den für den Anbau
der Ölsaaten genutzten Flächen vorgelegt haben .

(4) In den Fällen, in denen eine Vorschußzahlung ge­
währt worden ist, wird ein Restbetrag gezahlt, der dem
etwaigen Unterschied zwischen dem Vorschußbetrag
und dem endgültigen regionalen Referenzbetrag ent­
spricht.

(5) Weist ein Erzeuger nach, daß das Erzeugnis wäh­
rend eines noch zu bestimmenden Zeitraums in seinem
Eigentum verblieben ist, so kann ein Zuschlag für ord­
nungsgemäße Vermarktung gezahlt werden. Der Betrag
des Zuschlags und die Voraussetzungen für seine Ge­
währung werden von der Kommission nach dem Verfah­
ren des Artikels 38 der Verordnung Nr. 136/66/EWG
festgelegt.

(6) Der Zeitplan für das System regionalisierter Zah­
lungen an die Antragsteller wird von der Kommission
nach dem Verfahren des Artikels 38 der Verordnung Nr.
136/66/EWG festgesetzt.

(') Siehe Seite 21 dieses Amtsblatts . O ABl . Nr. L 142 vom 30 . 5 . 1978 , S. 1 .
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— die Vorschriften über die Auswirkungen des Eigen­
tums- und Pachtübergangs bei der Anwendung dieser
Regelung.

Nach demselben Verfahren kann die Kommission an­
dere, unbedeutende Kulturpflanzen zu der Liste in An­
hang I hinzufügen und die Auswirkungen solcher Erwei­
terungen, insbesondere hinsichtlich der Grundflächen
und der Flächenstillegungserfordernisse, festlegen .

Artikel 13

Die Maßnahmen gemäß diesem Titel sind Interventions­
maßnahmen zur Stabilisierung der Agrarmärkte im Sinne
des Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
729/70 .

TITEL II

Allgemeine und Übergangsbestimmungen
Artikel 14

( 1 ) Ein Neuantrag auf Inanspruchnahme der Still­
legungsregelung gemäß Artikel 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 2328/91 kann letztmals für die Ernte 1992
gestellt werden . Erzeuger, die diese Regelung noch da­
nach in Anspruch nehmen, können diese Inanspruch­
nahme zwischen dem 1 . September und dem 15 . Dezem­
ber der Jahre 1992 bis 1996 kündigen . Diese Möglichkeit
besteht jedoch nur für Betriebe, für die die Stillegungs­
auflage gemäß Artikel 7 gilt.

(2) Die Ermächtigung nach Artikel 2 Absatz 3 Unter­
absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2328 /91 betreffend
die Verwendung stillgelegter Ackerflächen für
— die Weidewirtschaft zu Zwecken der extensiven
Viehhaltung,

— den Anbau von Linsen, Kichererbsen und Wicken

wird verlängert .

Artikel 15

( 1 ) Die in dieser Verordnung festgesetzten Beträge
für die Ausgleichszahlung und den Stillegungsausgleich
sowie der Prozentsatz der stillzulegenden Fläche können

gemäß dem Verfahren des Artikels 43 Absatz 2 des Ver­
trages nach Maßgabe der Produktions-, Produktivitäts­
und Marktentwicklung geändert werden.

(2) Ab dem Wirtschaftsjahr 1994/95 kann der Rat
gemäß dem Verfahren des Artikels 43 Absatz 2 des Ver­
trages die Ausgleichszahlungsregelung für Ölsaaten auf
Eiweißpflanzen ausdehnen.

(3) Die Zahlungen gemäß dieser Verordnung sind den
Begünstigten ungeschmälert auszuzahlen.

Artikel 16

Spezifische Maßnahmen zur Erleichterung des Über­
gangs von der geltenden zu der durch diese Verordnung
eingeführten Regelung werden erforderlichenfalls , vor
allem bei größeren Schwierigkeiten im Zuge der Einfüh­
rung dieser Regelung bei bestimmten Erzeugnissen, nach
dem Verfahren des Artikels 38 der Verordnung
136/66/EWG, des Artikels 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 1117/78 bzw. des Artikels 23 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 erlassen .

Artikel 17

( 1 ) Für Ölsaaten, die zur Ernte nach dem 1 . Juli 1993
ausgesät werden, ersetzen die Bestimmungen über Beihil­
fen für Ölsaaten der vorliegenden Verordnung die Be­
stimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3766/91 .

(2) Für Eiweißpflanzen, die zur Ernte nach dem
1 . Juli 1993 ausgesät werden, ersetzen die Bestimmungen
über Beihilfen für Eiweißpflanzen der vorliegenden Ver­
ordnung die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr.
1431 /82 (x).

Die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1431 /82
sowie die entsprechenden Bestimmungen der am 30 . Juni
1993 geltenden Verordnungen finden auch nach diesem
Zeitpunkt auf Eiweißpflanzen Anwendung, die zum
30 . Juni 1993 in der Gemeinschaft geerntet und identifi­
ziert worden sind .

Artikel 18

Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 30 . Juni 1992 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Arlindo MARQUES CUNHA

C) ABl . Nr. L 162 vom 12 . 6 . 1982 , S. 28 .
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v ANHANG I

Definition der Erzeugnisse

KN-Code Warenbezeichnung

I. GETREIDE

1001 10 Hartweizen

1001 90 Anderer Weizen und Mengkorn
1002 00 00 Roggen
1003 00 Gerste

1004 00 Hafer

1005 Mais

1007 00 Körnersorghum
1008 Buchweizen , Hirse und Kanariensaat ; anderes Getreide

II . ÖLSAATEN

1201 00 Sojabohnen
1205 00 Raps- und Rübsensamen
1206 00 Sonnenblumenkerne

III . EIWEISSPFLANZEN

0713 10 Erbsen

0713 50 Ackerbohnen

1209 29 50 Süßlupinen
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ANHANG II

Traditionelle Hartweizenanbaugebiete

Mazedonien

Ägäische Inseln
Thrakien

ITALIEN

Regionen

Abruzzen

Basilicata

Kalabrien

Kampanien
Latium

Marken

Molise

Apulien
Sardinien

Sizilien

Toskana

FRANKREICH

Regionen

SPANIEN

Autonome Regionen

Andalusien

Navarra

Provinzen

Badajoz
Burgos
Salamanca

Toledo

Zamora

Zaragoza

PORTUGAL

Bezirke

Santarem

Lissabon

Setübal

Portalegre
Evora

Beja
Faro

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon

GRIECHENLAND

Regionen

Mittelgriechenland
Peloponnes
Ionische Inseln

Thessalien


